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Stadt Bersenbrück  Bersenbrück, den 11.06.2026. 

Bürgermeister Stadt Bersenbrück 

 

 

Beschlussvorlage Stadt 
Bersenbrück 

 

Vorlage Nr.: 5041/2026 

 

Benutzungssatzung für die Überlassung der Marktschule 
(Bürgersaal) der Stadt Bersenbrück 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit TOP-Nr. 

Verwaltungsausschuss 23.06.2026 nicht öffentlich Vorberatung  

Stadtrat Bersenbrück 23.06.2026 öffentlich Entscheidung  

 

Beschluss: 
Die Benutzungssatzung für die Überlassung der Marktschule (Bürgersaal) der 
Stadt Bersenbrück wird in der vorliegenden Form beschlossen.  
 
 
Sachverhalt: 

Die Räumlichkeiten in der Marktschule, welche zuletzt von der VHS sowie der 
Tourist-Information der Samtgemeinde Bersenbrück im mittleren Gebäudeteil genutzt 

wurden, sind zu einem Bürgersaal umgebaut worden. Der Bürgersaal soll 
grundsätzlich sowohl der Verwaltung als Tagungs- und Konferenzraum dienen, aber 

auch Dritten zur Verfügung gestellt werden. Die Benutzungssatzung soll festlegen, 
welche Vereine, Institutionen oder Einrichtungen den Bürgersaal für welche Zwecke 
zu welchen Bedingungen nutzen darf.  

 
Um die Betriebskosten (Strom, Wasser usw.) zu decken, soll für bestimmte 

Nutzergruppen die Nutzung des Bürgersaals gegen ein Entgelt erfolgen. Eine 
Gewinnerzielungsabsicht liegt nicht vor. 
 

Der Entwurf der Satzung ist dieser Beschlussvorlage beigefügt. 
 

 
1. Finanzielle Auswirkungen 

  Nein 

  Ja 

 
 
2. klima- und nachhaltigkeitsrelevante Auswirkungen: 

  Nein 

  Ja 
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 gez. Klütsch    gez. Wesselkämper 
 Bürgermeister   Allgemeiner Vertreter  

 
 
 

 
 

 
 


